
 

 

 

 

Die Sonderregelung des Titels Deutscher Jugend-Champion der VDH 

Ausstellungsordnung wird vom 1.CBD übernommen. 

 

 

  • Hunde, denen noch eine Anwartschaft für die Erlangung des VDH-Jugendchampions fehlt, 

können bis auf weiteres diese durch eine Anwartschaft in einer anderen Klasse ersetzen, sofern der 

Hund bei Wiederbeginn der Ausstellungen das Alter für die Jugendklasse überschritten hat. 

 

  • Diese Regelungen gelten für Anwartschaften, die ab dem 1.1.2020 erlangt wurden. 

 

 

 

 

 


